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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Auftrag 

Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt gemäß Beschluss des Bezirksgerichtes 

Graz-Ost, 8010 Graz, Radetzkystraße 27, zum Zweck der Feststellung des Ver-

kehrswertes der im Bewertungsgegenstand definierten Wohnungseigentums-

objekte. 

 

 

1.2 Befundaufnahme 

Grundlage der Befundaufnahme bildet die Besichtigung am 16.10.2025, durch 

den allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen  

Thomas Praschinger, 8010 Graz, Friedrichgasse 6. An der Befundaufnahme 

hat Herr Mohammad Hamayda (Mieter) teilgenommen. 

 

 

1.3 Bewertungsgegenstand 

KG 63103 Geidorf, EZ 2006 

B-LNR.: 311 (W 3) – 122/10818 Anteile 

Bezirksgericht Graz-Ost 

8010 Graz, Rosenhaingasse 3 

 

 

1.4 Eigentümer 

************************************* B *************************************** 
 311 ANTEIL: 122/10818 
     Vicit Immobilien GmbH (FN 547314z) 
     ADR: Wielandgasse 14-16 B4, Graz   8010 
      a 16112/1974 Wohnungseigentum an W 3 Rosenhaing. 3 
      b 15169/2023 IM RANG 17299/2022 Kaufvertrag 2022-10-27 Eigentumsrecht 
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2 Befund 

2.1 Allgemeines 

2.1.1 Unterlagen 

 

Vom Sachverständigen wurden nachstehend angeführte Unterlagen erhoben: 

- Grundbuchsauszug 

- Kataster 

- Flächenwidmungsplan 

- Liegenschaftsbewertungsgesetz 

- Liegenschaftsbewertung – Heimo Kranewitter 

- ÖNORM B 1802 Liegenschaftsbewertung 

- Besichtigung an Ort und Stelle 

- Fotodokumentation 

- Erhebungen im immonetZT 

- Nutzwertgutachten vom 06.12.1967  

- Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag (TZ 16112/1974) 

- Dienstbarkeitsverträge (TZ 16034/1961, 11382/1973) 
 

Dem Sachverständigen wurden folgende weitere Unterlagen zur Verfügung ge-

stellt: 

- Wohnkostenvorschreibung 04/2025 

- Betriebskosten- und Rücklagenabrechnung 2024 

- Vorausschau 2025 gem. § 20 (2) WEG 2002 

- Protokoll Eigentümerversammlung vom 06.05.2024 

- Informationen hinsichtlich Kontostand Sanierungsdarlehen  

- Sanierungskonzept 

- Finanzierungsübersicht Stand 04/2024 

- Abstimmungsbogen Umfassende energetische Sanierung 

- Aushang Beschluss Umfassende energetische Sanierung 

- Mietvertrag vom 10.06.2025 

 

2.1.2 Bewertungsstichtag 

16.10.2025  
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2.2 Gutsbestand 

2.2.1 Grundbuch 

GB 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
GRUNDBUCH 
Auszug aus dem Hauptbuch 
KATASTRALGEMEINDE 63103 Geidorf                               EINLAGEZAHL  2006 
BEZIRKSGERICHT Graz-Ost 
******************************************************************************* 
Letzte TZ 14013/2025 
WOHNUNGSEIGENTUM 
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 
************************************* A1 ************************************** 
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE 
  1542/5     Bauf.(20)                175 
  1543       Bauf.(20)                108 
  1544/1     GST-Fläche              2404 
             Bauf.(10)                 17 
             Gärten(10)              2387 
  1545       Bauf.(10)               1947  Rosenhaingasse 7 
                                           Rosenhaingasse 5 
                                           Rosenhaingasse 9 
                                           Rosenhaingasse 3 
   GESAMTFLÄCHE                      4634 
Legende: 
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 
Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 
Gärten(10): Gärten (Gärten) 
************************************* A2 ************************************** 
************************************* B *************************************** 
311 ANTEIL: 122/10818 
     Vicit Immobilien GmbH (FN 547314z) 
     ADR: Wielandgasse 14-16 B4, Graz   8010 
      a 16112/1974 Wohnungseigentum an W 3 Rosenhaing. 3 
      b 15169/2023 IM RANG 17299/2022 Kaufvertrag 2022-10-27 Eigentumsrecht 
************************************* C *************************************** 
   1  a 16034/1961 
          DIENSTBARKEIT des Zuganges und der Zufahrt über Gst 1544/1 
          gem Par 2 Servitutsbestellungsvertrag 1961-10-02 für EZ 
          2013 
   5  a 11382/1973 
          DIENSTBARKEIT der Errichtung und des Betriebes einer 
          Umspannstation auf Gst 1544/1 für Gst 646/1 KG Jakomini der 
          EZ 256 KG Jakomini 
 114    auf Anteil B-LNR 311 
      a 15169/2023 Pfandurkunde 2022-12-21 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 240.000,-- 
          für Raiffeisenbank Murau eGen (FN 53595t) 
 117    auf Anteil B-LNR 311 
      a 18319/2023 Pfandurkunde 2023-12-14 
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 100.000,-- 
          für Raiffeisenbank Murau eGen (FN 53595t) 
      b 18319/2023 9485/2024 Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 1194 KG 63103 Geidorf C-LNR 107 
          EZ 2006 KG 63103 Geidorf C-LNR 117 
 118    auf Anteil B-LNR 318 319 
      a 4842/2024 
          WOHNUNGSGEBRAUCHSRECHT 
          gem Pkt "Drittens" Vereinbarung 2024-01-12 für 
          DI Heidemaria Neuhold geb 1942-09-11 
 120    auf Anteil B-LNR 311 313 
      a 10063/2024 Vergleich 2024-04-17 
          PFANDRECHT                                      vollstr EUR 62.021,03 
          6 % Z aus EUR 62.021,03 ab 2024-07-01, 
          Antragskosten EUR 2.299,12 für 
          Andreas Tatschl, geb. 21.05.1999 
          (240 E 3568/24v) 
      b 10063/2024 Simultanhaftung mit 
          EZ 1194 1880 je ds KG 
          EZ 425 KG 63124 Waltendorf 
          EZ 1560 KG 63106 Jakomini 
          EZ 153 KG 63107 Algersdorf (BG Graz-West) 
          EZ 83 570 je KG 63109 Baierdorf (BG Graz-West) 
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          EZ 482 KG 66128 Kaindorf an der Sulm (BG Leibnitz) 
          EZ 1705 KG 66138 Leibnitz (BG Leibnitz) 
 121    auf Anteil B-LNR 311 313 
      a 11367/2024 Zahlungsbefehl 2024-06-18 
          PFANDRECHT                                       vollstr EUR 3.335,81 
          samt Zinsen lt. Beschluss vom 06.09.2024, 
          Antragskosten EUR 393,18 für 
          Heidinger Christian, geb. 28.08.1982 
          (240 E 3972/24f) 
      b 11367/2024 Simultanhaftung mit 
          EZ 1194 1880 je ds KG 
          EZ 425 KG 63124 Waltendorf 
          EZ 1560 KG 63106 Jakomini 
          EZ 153 KG 63107 Algersdorf (BG Graz-West) 
          EZ 83 570 je KG 63109 Baierdorf (BG Graz-West) 
          EZ 482 KG 66128 Kaindorf an der Sulm (BG Leibnitz) 
          EZ 1705 KG 66138 Leibnitz (BG Leibnitz) 
 122    auf Anteil B-LNR 311 
      a 1499/2025 Exekutionsbewilligung 2025-02-07 
          PFANDRECHT                                     vollstr EUR 499.037,06 
          Zinsen und Kosten laut Exekutionsbewilligung 2025-02-07 für 
          Raiffeisenbank Mureck eGen (FN 54019s) 
          (244 E 13/25f) 
      b 1499/2025 Simultan haftende Liegenschaften 
          EZ 1560 KG 63106 Jakomini C-LNR 39 
          EZ 482 KG 66128 Kaindorf an der Sulm C-LNR 74 
          EZ 1705 KG 66138 Leibnitz C-LNR 15 
          EZ 1194 KG 63103 Geidorf C-LNR 112 
          EZ 153 KG 63107 Algersdorf C-LNR 24 
          EZ 83 KG 63109 Baierdorf C-LNR 20 
          EZ 570 KG 63109 Baierdorf C-LNR 79 
          EZ 425 KG 63124 Waltendorf C-LNR 19 
          EZ 2006 KG 63103 Geidorf C-LNR 122 
 124    auf Anteil B-LNR 311 
      a 6387/2025 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (212 C 69/25z) 
 126    auf Anteil B-LNR 311 
      a 6629/2025 Pfandurkunde 2025-04-14 
          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 35.000,-- 
          für Josip Franjic geb 1999-03-19 
 132    auf Anteil B-LNR 311 
      a 10957/2025 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 
          Hereinbringung von vollstr EUR 2.056,54 s.A. für 
          WEG Rosenhaingasse 5 (244 E 110/25w) 
*********************************** HINWEIS *********************************** 
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
******************************************************************************* 
Grundbuch 12.09.2025 11:00:24 
 
 

Anmerkung: 

Der Verlauf der unter C-LNR 1 eingetragenen Dienstbarkeit kann aus den hin-

terlegten Urkunden nicht direkt abgeleitet werden. Entlang der nördlichen 

Grenze des Grundstückes Nr. 1544/1 verläuft mittlerweile kein Weg mehr zur 

herrschenden Liegenschaft EZ 2013. Weiters hätte dieses Wegerecht keine 

nennenswerte Auswirkung auf den Wert einzelner Wohnungen. 

Die unter C-LNR 5 eingetragene Dienstbarkeit ist bei Wohnhausanlagen dieser 

Größenordnung als üblich einzustufen. 

Auf die unter C-LNR 114, 117, 120, 121, 122, 124, 126 und 132 eingetragenen 

Pfandrechte sowie die Einleitung des Versteigerungsverfahrens wird hingewie-

sen. Diese haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes ebenfalls keine Be-

rücksichtigung erfahren.  
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2.2.2 Kataster 

Die Gesamtfläche der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft beträgt laut 

Grundbuch 4.634 m².  
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2.3 Grundstück 

2.3.1 Lage 

Die Bewertungsliegenschaft befindet sich in Graz, im 3. Bezirk Geidorf. Vom 

Zentrum kommend folgt der Glacisstraße in Richtung Norden. Auf Höhe des 

Geidorfplatzes biegt man rechts ab in die Heinrichstraße. Dieser folgt man für 

rund 850 m und biegt anschließend links an in die Rosenhaingasse, wo die Lie-

genschaft nach rund 50 m auf der linken Straßenseite situiert ist.   

 

 

 

 

2.3.2 Beschaffenheit und Nutzung 

Die Liegenschaft weist einen annähernd L-förmigen Grundriss auf und fällt zur 

Rosenhaingasse und zur Heinrichstraße ab, wobei die Flächen um das Ge-

bäude und die Zufahrten eingeebnet wurden. Auf der Liegenschaft wurde eine 

mehrgeschossige Wohnhausanlage mit Tiefgarage errichtet.  

Der Zugang und die Zufahrt zur Liegenschaft erfolgen über die sich im öffentli-

chen Gut befindliche Rosenhaingasse.  

Die Zufahrt und die Wege um die Wohnhausanlage sind asphaltiert bzw. mit 

Betonsteinplatten versehen. Die unbefestigten Flächen sind begrünt und mit 



  8010 Graz, Rosenhaingasse 3 

  Seite 10 

Bäumen und Sträucher bepflanzt. Die Liegenschaft weist gegenüber den Nach-

barliegenschaften nur teilweise eine Einfriedung auf. 

 

Luftbild 
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2.3.3 Aufschließung 

Die Liegenschaft ist entsprechend ihrer Lage sehr gut aufgeschlossen. Die Ver-

sorgung mit Wasser und Strom erfolgt über die öffentlichen Versorgungsunter-

nehmen ebenso wie die Ableitung der Fäkal- und Schmutzwässer sowie die 

Müllentsorgung. 
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2.3.4 Flächenwidmung 

Die Bewertungsliegenschaft ist im Flächenwidmungsplan als Allgemeines 

Wohngebiet, „WA“ mit einer Bebauungsdichte von 0,6 bis 1,2 ausgewiesen. 

Weiters befindet sich die Liegenschaft teilweise im Sanierungsgebiet Lärm.  
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2.3.5 Kontaminierung 

Im Zuge der Befundaufnahme zur Gutachtenserstattung erfolgten keine Unter-

suchungen auf Kontaminierungen und Altlasten. Das Grundstück ist nicht im 

Altlastenatlas verzeichnet. 
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2.3.6 Naturgefahren 
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2.4 Gebäude 

2.4.1 Beschreibung 

Das Gebäude, in dem sich die bewertungsgegenständliche Wohnung befindet, 

wurde in Massivbauweise errichtet.  

Das Gebäude verfügt über ein Kellergeschoss, ein Erdgeschoss, fünf Oberge-

schosse sowie ein Ateliergeschoss. 

Das Gebäude ist mit einem Flachdach versehen. An der Fassade wurden zum 

Zeitpunkt der Befundaufnahme ein Wärmedämmverbundsystem und ein Reib-

putz angebracht.  

 

Gesamtgebäude außen 
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Haus Rosenhaingasse 3 innen 
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2.4.2 Bauzustand 

Das Gebäude befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand, wobei ge-

rade Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, welche bei anderen Gebäude-

teilen schon teilweise abgeschlossen sind. 

Näheres zu den geplanten und gerade in Umsetzung befindlichen Sanierungs-

maßnahmen wird unter Punkt 2.6 dargestellt. 
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2.5 Wohnung W 3 

2.5.1 Beschreibung 

Die gegenständliche Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss. 

In der Wohnung sind Holztüren mit Holzzargen versetzt. Als Bodenbelag sind 

Kunststoffbeläge, Parkett und keramische Fliesen verlegt. Die Wände und De-

cken sind verputzt und gemalt. Im Bad sind die Wände türstockhoch verfliest. 

Bei der Wohnung wurden Holzverbundfenster mit Jalousien versetzt. Laut Aus-

kunft der Hausverwaltung werden diese gegen Kunststoff-Aluminium mit Isolier-

verglasung und Rollläden getauscht. 

Die Beheizung erfolgt über Radiatoren. Die Warmwasserbereitung erfolgt über 

einen Elektrospeicher. 

 

Entsprechend dem Nutzwertgutachten beträgt die Nutzfläche der Wohnung 

ohne das Zubehör 84,61 m². Die Wohnung besteht aus Küche, Vorraum, Flur, 

Bad, WC, Abstellraum und drei Zimmern. Als Zubehör sind der Wohnung ein 

Balkon, eine Loggia und ein Kellerabteil zugeordnet. 

 

Wohnung 
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Kellerabteil 
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2.5.2 Bauzustand 

Der Ausstattungsstandard der Wohnung ist als einfach bis normal zu beurteilen. 

Die Wohnung ist als sanierungs- und modernisierungsbedürftig einzustufen.  
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2.5.3 Grundrissplan  
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2.6 Unterlagen Hausverwaltung  

Entsprechend der aktuellen Vorschreibung stellen sich die monatlichen Beträge 

exklusive Umsatzsteuer wie folgt dar: 

Betriebskosten-Akonto  € 244,39 

Heizkosten-Akonto  € 111,66 

Reparaturrücklage  € 218,78 

 

Der Stand der Rücklagen der Wohnungseigentumsgemeinschaft betrug mit 

31.12.2024 € 183.143,90. 

 

Laut Auskunft der Hausverwaltung werden die folgenden Sanierungsmaßnah-

men durchgeführt: 

 Wärmedämmung Fassade 

 Betonsanierung 

 Wärmedämmung Kellerdecke 

 Dachaufbau NEU inkl. Dämmung 

 Steigstrangsanierung Elektro / Allgemeinverteiler 

 Blitzschutzanlage 

 Errichtung von PV-Anlagen 

 Sanierung/Modernisierung Heizungsanlage 

 Erneuerung der Fenster und Balkontüren samt Sonnenschutz 

 Erneuerung Fenster Laubengang 

 Betonsanierung Balkone, Fußbodenaufbau NEU + Geländer 

 Stiegenhausmalerei, nach Abschluss sämtlicher Gewerke 

 Fenstertausch 

Es wird dazu die Beschlussfassung und das als Grundlage dienende Sanie-

rungskonzept sowie die Finanzierungsübersicht dargestellt. Der Anteil der be-

wertungsgegenständlichen Wohnung, nach Abzug der zu erwartenden 

Förderung, beträgt laut dieser Kalkulation bei einer Einmalzahlung brutto 

€ 37.737,22. Nachdem es jedoch noch keine Endabrechnung gibt, können 

die tatsächlich zu bezahlenden Beträge von dieser Summe noch abwei-

chen.   
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2.6.1 Vorschreibung Wohnkosten 
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2.6.2 Abrechnung 
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2.6.3 Sanierungskonzept 
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2.6.4 Protokoll Eigentümerversammlung 
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2.6.5 Finanzierungsübersicht 
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2.6.6 Abstimmungsbogen & Beschluss 
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2.7 Mietvertrag 

Die Wohnung ist derzeit befristet bis 31.05.2028 vermietet. Der Mietzins ist, un-

ter Berücksichtigung des Zustandes der Wohnung, als marktüblich einzustufen. 
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3 Gutachten 

3.1 Allgemeine Bewertungsgrundlagen 

3.1.1 Ziel dieses Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes von Wohnungs-

eigentumsbeständen. 

 Der Verkehrswert entspricht dem Preis, der im redlichen Geschäftsverkehr für 

das Bewertungsobjekt erzielt werden kann; seine Ermittlung setzt daher voraus, 

dass ein Grundstücksmarkt mit freier Preisbildung vorhanden ist. Alle den Preis 

und damit den Verkehrswert beeinflussenden Umstände dieses Marktes sind 

vom Sachverständigen objektiv auszuwerten, wobei insbesondere auf unge-

wöhnliche oder persönliche Verhältnisse auf Seiten der Veräußerer oder der 

Erwerber nicht Bedacht genommen werden darf. Aus diesem Grund muss der 

schließlich bei der Veräußerung des Bewertungsobjektes tatsächlich erzielte 

Preis nicht dem mit diesem Gutachten ermittelten Verkehrswert entsprechen. 

Dieser Preis wird nicht unwesentlich von subjektiven Momenten bestimmt, wel-

che in den Einflussbereichen der Vertragsteile liegen, wie etwa durch persönli-

che Vorstellungen und Wünsche, Spekulationsabsichten, etc..  

 

3.1.2 Die Ermittlung des Verkehrswertes hat nach einer anerkannten Methode in 

nachvollziehbarer Form zu erfolgen. 

Dafür stehen grundsätzlich für das Bewertungsobjekt Eigentumswohnungen 

insbesondere das Ertragswert-, das Sachwert- und das Vergleichswertverfah-

ren zur Verfügung.  

Die Anwendung des Sachwertverfahrens wäre grundsätzlich nicht ungeeignet: 

Hier müsste der Bodenwert, der Wert der baulichen Anlagen und sonstigen An-

lagen ermittelt und an Hand des Miteigentumsanteils als Bruchteil des Gesamt-

sachwerts errechnet werden. Dabei würde ein Ergebnis erzielt, das zunächst in 

keiner Weise auf die Besonderheiten des Teilmarktes „Eigentumswohnung“ Be-

dacht nimmt. Die Preisbildung von Eigentumswohnungen weist eine große Ab-

hängigkeit auf von Wohnfläche, dem Ersterwerb bzw. Wiederverkaufsfall, dem 

Vorhandensein von PKW-Abstellplätzen, vom Wohnungsalter, dem Geschoss, 

der Ausstattung, der Lage, der Anzahl der Wohneinheiten im Objekt, dem wirt-

schaftlichen und sozialen Umfeld, etc.. Zur Berücksichtigung all dieser Um-
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stände müssten bei der Anpassung des ermittelten Sachwertes an den Ver-

kehrswert Zu- oder Abschläge vorgenommen werden, deren Darstellung in 

nachvollziehbarer Weise nicht gewährleistet wäre. 

 

3.1.3 Vergleichswert 

Das Vergleichswertverfahren setzt das Vorliegen ausreichender Vergleichs-

preise voraus, welche bei Veräußerung vergleichbarer Objekte (d.h. im vorlie-

genden Fall von Eigentumswohnungen) in zeitlicher Nähe zum Wertermittlungs-

stichtag und in räumlicher Nähe zum Bewertungsobjekt tatsächlich erzielt wur-

den. Unter diesen Voraussetzungen, welche naturgemäß sorgfältig geprüft wer-

den müssen und welche die Zahl der in Frage kommenden Vergleichsobjekte 

reduzieren, führt dieses Verfahren im Allgemeinen direkt zum Verkehrswert, 

weil sich das Marktgeschehen bereits in den Kaufpreisen der Vergleichsobjekte 

ausdrückt. Die mit allen Problemen der Nachvollziehbarkeit behaftete Nachkon-

trolle des ermittelten Ertrags- oder Sachwertes kann in aller Regel entfallen, 

sofern bei einem erforderlichen indirekten Preisvergleich die Einflüsse der wert-

bestimmenden Merkmale (siehe oben 3.1.2) entsprechend berücksichtigt wur-

den und nicht eine Anpassung auf Grund außergewöhnlicher, diskontinuierli-

cher Vorgänge am Markt letztlich doch eine Kontrolle erforderlich machen.  

 

3.1.4 Ertragswert 

Ausgangspunkt dieses Verfahrens ist der Reinertrag des Bewertungsgegen-

standes (im Sinne einer Ertragseinheit), der sich aus dem nachhaltig erzielba-

ren Rohertrag, abzüglich des Bewirtschaftungsaufwandes (= Betriebskosten, 

Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Restaurierungskosten, Verwaltungs-

kosten) sowie des Ausfallwagnisses ergibt. 

Dieser Reinertrag ist um den Verzinsungsbetrag des Bodenwertes zu vermin-

dern, um den Reinertrag der baulichen Anlagen zu ermitteln. Letzterer wird zu 

einem angemessenen Zinssatz auf die Restnutzungsdauer kapitalisiert und 

ergibt so den Ertragswert der baulichen Anlagen.  
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Ein wesentlicher Punkt für die Ermittlung des Ertragswertes ist die Festlegung 

des Kapitalisierungszinssatzes. Für den Bewertungsstichtag wurden vom Sach-

verständigenverband folgende Mittelwerte für den Ansatz des Kapitalisierungs-

zinssatzes für Objekte empfohlen: 

 

 

 

 

3.2 Bewertung 

Die Bewertung der Liegenschaft erfolgt im Sinne des Liegenschaftsbewertungs-

gesetzes nach dem Vergleichswertverfahren.  
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3.3 Verkehrswert  

3.3.1 Vergleichswert 

Die Bewertung erfolgt entsprechend der Verkehrslage, der Verwertbarkeit und 

Nutzungsmöglichkeit im Mittel. Bei der Bewertung ist zu beachten, dass einer-

seits ein Mittelwert der Preise herangezogen wird, und andererseits Zu- und 

Abschläge bzw. eine Gewichtung des Grundstückspreises unter Beachtung auf 

die örtlichen Gegebenheiten vorzunehmen sind. Bei der Bewertung werden 

Kaufvorgänge in zeitlicher Nähe zum Bewertungsstichtag und vergleichbarer 

Lage herangezogen. 

Die erhobenen Vergleichspreise beziehen sich auf die bewertungsgegenständ-

liche Liegenschaft. Da bei einzelnen Transaktionen teilweise auch Anteile an 

Tiefgaragen- bzw. Garagen-Abstellplätze mitverkauft wurden, wurden diese 

Kaufpreise um € 15.000,-- bereinigt.  

Nachdem die Wohnung zu einem marktüblichen Mietzins und nur auf drei Jahre 

befristet vermietet ist und die Vermietungssituation der Vergleichstransaktionen 

nicht bekannt ist, erfolgt für die Vermietung keine gesonderter Zu- oder Ab-

schlag. 

Da bei den erhobenen Vergleichspreisen der Zustand der einzelnen Wohnun-

gen zum Transaktionszeitpunkt im Inneren nicht festgestellt werden kann, wird 

beim ermittelten Durchschnitt auch von einem durchschnittlichen Zustand aus-

gegangen außer es ist bei den Vertragsinformationen ein abweichender Zu-

stand abzuleiten. 
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Vergleichswert der Wohnung 

€ 2.591,--/m² x 84,61 m² € 219.225,-- 

 

Nachdem die Sanierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sowie noch 

nicht bezahlt sind und sich auch die erhobenen Vergleichstransaktionen 

auf den unsanierten Zustand der allgemein Teile beziehen, werden die an-

teiligen Sanierungskosten nicht vom Vergleichspreis in Abzug gebracht.  

 

 

 
3.3.2 Verkehrswert 

Gemäß § 7 Liegenschaftsbewertungsgesetz ist bei der Ermittlung des Verkehrs-

wertes eine Überprüfung der Marktverhältnisse vorzunehmen. Diese ergibt, 

dass der Vergleichswert dem Verkehrswert entspricht. 

 

Verkehrswert W 3 (gerundet) € 219.000,-- 

(in Worten: Euro zweihundertneunzehntausend) 

 

 

 

3.4 Zubehör 

In der Wohnung war zum Bewertungsstichtag kein verwertbares Zubehör vor-

handen.  

Zeitwert Zubehör € 0,-- 

 

 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, 

insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen und An-

nahmen zu treffen, ist das Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer 

Exaktheit feststehende Größe.  

  




